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Dienststelle Volksschulbildung 

 
Ablauf Übertrittsverfahren Sekundarschule Kurzzeitgymnasium 
Das Übertrittsverfahren erstreckt sich über das erste Semester der 2. bzw. 3 Klasse. 
 

 1. bzw. 2. Klasse, 2. Semester 
Information über das Übertrittsverfahren 

(Eltern und Lernende durch die Klassenlehrperson) 
 

2. bzw. 3. Klasse, 31. August 
Meldung provisorische Anzahl Lernende bei der Schulleitung der Sekundarschule 

(Eltern und Lernende durch die Klassenlehrperson) 

   
November und Dezember 

Besuch der Informationsveranstaltung und Schnuppertage des Kurzzeitgymnasi-
ums 

(Lernende und Eltern) 
   

31. Januar 
Trendmeldung ans Kurzzeitgymnasium 

(Eltern und Lernende durch die Klassenlehrperson) 
   

Februar 
"Überlegung zur Laufbahn" 

(Lernende und Klassenlehrperson) 
   

Februar (Dossier muss am 1. März am KZG sein) 
Beurteilungsgespräch mit Übertrittsentscheid 

(Eltern, Jugendliche und Klassenlehrperson) 
                                              

 
Schulleitung der Sekundarschule 

leitet den Entscheid an die Schullei-
tung der gewählten Schule weiter 

 
 
 
 

 
weiteres Beurteilungsgespräch 

(evtl. mit einer Beratungsperson) 
 

 
 

  
          
 

 Übergabe des Übertrittsdossiers an 
die Eltern 

(Innerhalb von zehn Tagen beantragen die Eltern di-
rekt bei der Schulleitung der gewünschten Schule die 

Aufnahme) 
  

Bestätigung der Aufnahme oder Abweisung durch die Schulleitung der gewünschten 
Schule 

(mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Beschwerdeführung beim Bildungs- und Kulturdepartement) 
Luzern, 24. Januar 2024 
289699 

bei Uneinigkeit bei Einigkeit 

bei Uneinigkeit 

bei Einigkeit 


